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BESCHLUSS 

Der Verfassungsgerichtshof hat unter dem Vorsitz des Vizepräsidenten 

DDr. Christoph GRABENWARTER, 

 

in Anwesenheit der Mitglieder 

 

Dr. Markus ACHATZ, 

 

Dr. Wolfgang BRANDSTETTER, 

 

Dr. Sieglinde GAHLEITNER und  

 

Dr. Ingrid SIESS-SCHERZ 

 

 

als Stimmführer, im Beisein der verfassungsrechtlichen Mitarbeiterin 

Mag. Claudia PRIEWASSER 

als Schriftführerin, 
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in der Beschwerdesache der BÜRGERINITIATIVE "STATT TUNNEL", Amerdona-

straße 13, 6820 Frastanz, vertreten durch die Heinzle Nagel Rechtsanwälte OG, 

Gerberstraße 4, 6900 Bregenz, gegen das Erkenntnis des Bundesverwaltungsge-

richtes vom 19. Juni 2019, Z W193 2114926-1/393E, in seiner heutigen nichtöf-

fentlichen Sitzung beschlossen: 

 

 

Die Behandlung der Beschwerde wird abgelehnt. 

Begründung 

Der Verfassungsgerichtshof kann die Behandlung einer Beschwerde ablehnen, 

wenn von der Entscheidung die Klärung einer verfassungsrechtlichen Frage nicht 

zu erwarten ist (Art. 144 Abs. 2 B-VG). Ein solcher Fall liegt vor, wenn zur Beant-

wortung der maßgebenden Fragen spezifisch verfassungsrechtliche Überlegun-

gen nicht erforderlich sind. 

Die vorliegende Beschwerde rügt die Verletzung in den verfassungsgesetzlich 

gewährleisteten Rechten auf ein faires Verfahren sowie gemäß Art. 7 und 37 GRC 

und Art. 8 EMRK. Nach den Beschwerdebehauptungen wären diese Rechtsverlet-

zungen aber nur die Folge einer – allenfalls grob – unrichtigen Anwendung des 

einfachen Gesetzes. Zur Beurteilung der aufgeworfenen Fragen sowie insbeson-

dere der Frage, ob das vor dem Bundesverwaltungsgericht geführte Verfahren in 

jeder Hinsicht den Anforderungen des einfachen Gesetzes entspricht bzw. vom 

Bundesverwaltungsgericht innerstaatliche einfachgesetzliche Normen oder 

unionsrechtliche Normen anzuwenden waren, sind spezifisch verfassungsrechtli-

che Überlegungen nicht anzustellen (vgl. VfSlg. 14.886/1997). 
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Demgemäß wurde beschlossen, von einer Behandlung der Beschwerde abzuse-

hen (§ 19 Abs. 3 Z 1 iVm § 31 letzter Satz VfGG). 

Wien, am 23. September 2019 

Der Vizepräsident: 

DDr. GRABENWARTER 

 

Schriftführerin: 

Mag. PRIEWASSER 
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